
• 
RECHNUNGSHOF 
3, DAMPFSCHIFFSTRASSE 2 

I An das 

L 

Präsidium des 
Nationalrates 

Parlamentsgebäude 
1017 W i e n  

Betrifft: Entwurf eines BG über die Leistung eines 
österr Beitrages zum vom Internationalen 
Währungsfonds verwalteten Treuhandfonds 
für die Erweiterung der ergänzenden Struk­
turanpassungsfazilität (ESAF); Begutach­
tung - Stellungnahme 
Schreiben des BMF vom 27. Juni 1994; 
GZ IF-100/l0l-III/l5/94 

A-1033 Wien, Postfach'240 

Tel. (0 22 2) 711 71/0 oder 

Klappe Durchwahl 

Fernschreib-Nr. 135 389 rh a 

DVR:0064025 

Telefax 712 94 25 

Bitte in der Antwort die Geschäftszahl 
dieses Schreibens anführen. 

Z12958-01/94 

In der Anlage beehrt sich der Rechnungshof. 25 Ausfertigungen seiner Stellungnahme zum 

ggstl Gesetzesentwurf zu übermitteln. 

Anlage 

�"r d'e Richtigkeit 
sfe��ung: 

/1 � 

12. August 1994 

Der Präsident: 

Fiedler 
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• 
RECHNUNGSHOF 

Gt A-1033 Wien, Postfach 240 &/Ct.. 
3, DAMPFSCHIFFSTRASSE 2 

Tel. (O 22 2) 711 71/0 oder !' I� , Ch/fJtc 

L 

An das 

Bundesministerium 
für Finanzen 

Himmelpfortgasse 4 - 8 
1015 W i e  n 

Betrifft: Entwurf eines BG über die Leistung eines 
österr Beitrages zum vom Internationalen 
Währungsfonds verwalteten Treuhandfonds 
für die Erweiterung der ergänzenden Struk­
turanpassungsfazilität (ESAF); Begutach­
tung - Stellungnahme 
Schreiben des BMF vom 27. Juni 1994; 
GZ IF-lOO/ lOl-lII/ 15/94 

Klappe Ourchwahl 

Fernschreib-Nr. 135 389 rh a 

OVR: 0064025 

Telefax 712 94 25 

Bitte in der Antwort die Geschäftszahl 
dieses Schreibens anführen. 

ZI2958-01/94 

Der Rechnungshof bestätigt den Erhalt des ggstl Entwurfes und nimmt hiezu wie folgt Stel­

lung: 

Zum § 1: 

Nach Ansicht des Rechnungshofes sollte die Angabe der Verzinsung um den Begriff "p.a." 

ergänzt werden, um die Jährlichkeit der Verzinsung zu verdeutlichen. 

Von dieser Stellungnahme werden ue 25 Ausfertigungen dem Präsidium des NR undje zwei 

Ausfertigungen dem Bundesminister für Föderalismus und Verwaltungsreform sowie dem 

Bundesministerium für Finanzen übermittelt. 

12. August 1994 

Der Präsident: 

Fiedler 
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